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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1973

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Es handelt sich höchstens dann nicht um eine bloße Bemessung des gesetzlichen Unterhalts, wenn die Untergerichte

allein den sogenannten Regelbedarf als maßgebend und die Umstände des Einzelfalles, insbesondere die

Leistungsfähigkeit des Vaters, als unerheblich angesehen haben.
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